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Anwendungsregelung

Dieses BMF-Schreibenistab dem 1. Januar 2026 anzuwenden. Es ersetzt das BMF-Schreiben
vom 26. November2013 (BStBIIS. 1532).1

Inhaltsiibersicht
Randnummer
A. Allgemeines 1-2
B. Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Vorsorgepauschale 3-9
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG)
C. Teilbetragfiir die Rentenversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 10-13
Nummer 3 Buchstabea EStG)
D. Teilbetragfiir die gesetzliche Krankenversicherung (§ 39b Absatz 2 14-16
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b EStG)
E. Teilbetragfiir die soziale Pflegeversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 17-19
Nummer 3 Buchstabe c EStG)

1 Anderungen gegeniiber dem BMF-Schreiben vom 26.November 2013 (BStBI I S.1532)sind durch
Fettdruck hervorgehoben. Redaktionelle Anpassungen (z. B. die Strukturierung mittels Randnummern)
sind nicht gesondert kenntlich gemacht.
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F. Teilbetragfiir die private Basiskranken-und Pflege- 20-21
Pflichtversicherung(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d
EStG)

G. Teilbetragfiir die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit (§ 39b 22
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe e EStG)

H. Bescheinigung der Beitrige des Arbeitnehmerszur gesetzlichen 23

Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung(§ 41b
Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 EStG)

[. BescheinigungderBeitrige des Arbeitnehmerszur 24
Arbeitslosenversicherung(§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 EStG)

J. Keine Mindestvorsorgepauschale mehr ab2026 25

K. Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber(§ 42b Absatz 1 26
Satz 3 Nummer 5und 5a sowie § 39b Absatz 2 Satz 12 EStG)

L. Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnungder Lohnsteuer (§ 51 27-28
Absatz 4 Nummer 1a EStG)

M. Pauschalierung der Lohnsteuerinbesonderen Féllen (§ 40 Absatz 1 29
EStG)

1 Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erérterungen mit den obersten Finanzbehérden der
Linder gilt nach den Anderungen durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezember 2020
(BGBL IS.3096,BStBI120218S. 6),das Jahressteuergesetz2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBLI
S. 2294, BStBI12023S. 7) und das Kreditzweitmarktférderungsgesetzvom22. Dezember 2023
(BGBL INT.411, BStB112024 S. 144) hinsichtlich der Vorsorgepauschaleim
Lohnsteuerabzugsverfahren (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG) Folgendes:

A. Allgemeines

2 Eine Vorsorgepauschale wird ausschliefdlich im Lohnsteuerabzugsverfahren beriicksichtigt (§ 39b
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG). Uber die Vorsorgepauschale hinauswerdenim
Lohnsteuerabzugsverfahren keine weiteren Vorsorgeaufwendungen bertiicksichtigt. Eine
Vorsorgepauschalewirdinallen Steuerklassen bertiicksichtigt.

B. Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz2 Satz 5
Nummer 3 EStG)

3 Die beim Lohnsteuerabzug zu berticksichtigende Vorsorgepauschale setztsich ausfolgenden
Teilbetrdgenzusammen:

- Teilbetrag fiir die Rentenversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabea
EStG),

- Teilbetrag fiir die gesetzliche Kranken-und soziale Pflegeversicherung (§ 39b Absatz 2
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe bund c EStG),
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- Teilbetrag fiir die private Basiskranken-und Pflege-Pflichtversicherung (§ 39b Absatz 2
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG) und

- Teilbetrag fiir die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit (§ 39b Absatz2 Satz 5 Nummer 3
Buchstabe e EStG).

Ob die Voraussetzungen fiir den Ansatz der einzelnen Teilbetrdge vorliegen, ist jeweils gesondert
zupriifen; hierfir istimmer der Versicherungsstatusam Ende des jeweiligen
Lohnzahlungszeitraums mafdgebend und das Dienstverhiltnis nicht auf Teilmonate aufzuteilen.
Die Teilbetrage sind getrennt zu berechnen; die auf volle Euro aufgerundete Summe der
Teilbetrige ergibt die anzusetzende Vorsorgepauschale.

Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Teilbetrage fiir die Rentenversicherung, die
gesetzliche Kranken-und soziale Pflegeversicherung sowie die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeitist der Arbeitslohn. Einnicht besteuerter Vorteil im Sinne des § 19a Absatz1
Satz 1 EStG ist dem Arbeitslohn hinzuzurechnen (§ 19a Absatz 1 Satz 6 EStG). Der in einem
spiteren Zeitpunktbesteuerte Vorteil aus der Ubertragung einer Vermégensbeteiligungi. S. d.
§ 19a Absatz 1 Satz 1 EStGist vom Arbeitslohnabzuziehen (§ 19a Absatz4 Satz 3 EStG).
Entschddigungeni.S. d. § 24 Nummer 1 EStG sind nicht als Arbeitslohnbestandteil zu
bertiicksichtigen (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 zweiter Teilsatz EStG). Steuerfreier Arbeitslohn
gehort ebenfalls nicht zur Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der entsprechenden
Teilbetrage (BFH-Urteil vom 18. Mirz 1983, BStBI 11 S. 475).

Der Arbeitslohnist fiir die Berechnungder Vorsorgepauschale nicht um die Freibetrige fiir
Versorgungsbeziige(§ 19 Absatz 2 EStG) und den Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) zu
vermindern.

Die jeweilige Beitragsbemessungsgrenze ist bei allen Teilbetrigen der Vorsorgepauschalezu
beachten. Beieiner Versicherung in der knappschaftlichen Rentenversicherungist deren
besondere Beitragsbemessungsgrenze nicht maf3geblich. Der Ubergangsbereichinder
Sozialversicherung (z. B.in 2025 Arbeitsléhne von 556,01 € bis 2000 €) ist steuerlich
unbeachtlich.Ebenfallsunbeachtlichistdie Verminderung der Beitragsbemessungsgrenzen beim
Zusammentreffen mehrerer Versicherungsverhéltnisse (§ 22 Absatz2 SGB V).

Die Bemessungsgrundlage fiir die Ermittlung der Vorsorgepauschale (Arbeitslohn)und fir die
Berechnung der Sozialabgaben (Arbeitsentgelt) kann unterschiedlich sein. Fiir die Berechnung
der Vorsorgepauschaleist dassozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt nicht mafigeblich.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer mit einem Jahresarbeitslohn von 80 000 € wandelt einen Betrag von 6 000 €
bei einer angenommenen Beitragsbemessungsgrenzein der allgemeinen Rentenversicherung
von 100 000 € zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung im Durchfiihrungsweg
Direktzusageum.
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Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung des Teilbetrags der Vorsorgepauschale fiir die
Rentenversicherungist der steuerpflichtige Arbeitslohn von 74 000 €. Das
sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgeltbetriagt hingegen 76 000 €, weil
sozialversicherungsrechtlichnur 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (4 000 €) nicht als
Arbeitsentgelti. S. d. Sozialversicherung gelten (§ 14 Absatz 1 Satz 2 SGBIV).

C. Teilbetrag fiir die Rentenversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer3
Buchstabe a EStG)

Auf der Grundlagedes steuerlichen Arbeitslohns(siehe Rn. 5 bis 8) wird unabhingig von der
Berechnungder tatsichlich abzufiihrenden Rentenversicherungsbeitrage typisierend ein
Arbeitnehmeranteil fiir die Rentenversicherung eines pflichtversicherten Arbeitnehmers
berechnet, wenn der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherungpflichtversichertund
ein Arbeitnehmeranteilzu entrichtenist. Das gilt auch bei der Versicherungin einer
berufsstindischen Versorgungseinrichtung bei Befreiungvon der Versicherungspflichtinder
gesetzlichen Rentenversicherung (§ 6 Absatz 1 Satz1 Nummer 1 SGB VI). Das Steuerrechtfolgt
insoweit dersozialversicherungsrechtlichen Beurteilung, so dass der Arbeitgeber hinsichtlich der
mafigeblichen Vorsorgepauschalekeinen zusitzlichen Ermittlungsaufwand anstellen muss,
sondernauf die ihm insoweit bekannten Tatsachenbei der Abfiihrungder
Rentenversicherungsbeitrige -bezogen auf dasjeweilige Dienstverhiltnis - zurtickgreifen kann.

Der Teilbetrag der Vorsorgepauschale fiir die Rentenversicherung gilt daherbezogen auf das
jeweilige Dienstverhiltnisbeispielsweise nichtbei

- Beamten,
- beherrschenden Gesellschafter-Geschaftsfithrern einer GmbH,
- Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften (§ 1 Satz 3 SGB VI),

- versicherungsfrei weiterbeschiftigten Beziehern einer Vollrente wegen Altersoder
vergleichbaren Pensionsempfingern(§ 5 Absatz4 Satz 1 SGBVI),auch wenn geméf}
§ 172 Absatz 1 SGB VI ein Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung zu
entrichtenist,

- Arbeitnehmern, die vonihrem Arbeitgeber nur Versorgungsbeziigei. S.d. § 19 Absatz 2
Satz 2 Nummer 2 EStG erhalten (Werkspensionire /Betriebsrentner),

- geringfiigigbeschiftigten Arbeitnehmern (geringfiigig entlohnte Beschiftigung)nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 oder § 8a SGBIV,beidenendie Lohnsteuernachden
individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen erhoben wird und fir die nur der pauschale
Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherungentrichtet wird
(Ubergangsregelung und Befreiung von der Rentenversicherungspflicht),
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- geringfiigig beschiftigten Arbeitnehmern (versicherungsfreie kurzfristige Beschiftigung)
nach§ 8 Absatz 1 Nummer 2 SGBIV,bei denendie Lohnsteuernach denindividuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalen erhoben wird,

- anderen Arbeitnehmern, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert sind und deshalbauch keinen Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung zu leisten haben (z. B. als Praktikanten oder aus anderen Griinden),

- Arbeitnehmern, wenn der Arbeitgeber nach § 20 Absatz 3 Satz 1 SGBIVden
Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein tragt(u. a. Auszubildende mit einem
Arbeitsentgelt von bis zu monatlich 325 €).

BeiBefreiung vonder Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung auf eigenen
Antragaufgrund einer derin R 3.62 Absatz 3 LStR genannten Vorschriftenist der Teilbetrag fiir
die Rentenversicherung nur inden Fillendes § 3 Nummer 62 Satz 2 Buchstabeb EStG
(gesetzliche Rentenversicherung) und § 3 Nummer 62 Satz 2 Buchstabe c EStG (berufsstandische
Versorgungseinrichtung) EStG, nichtjedochinden Féallen des § 3 Nummer 62 Satz 2 Buchstabe a
EStG (Lebensversicherung)anzusetzen.

In Fillen,indenen die Verpflichtung besteht, Beitrige zur Alterssicherung an auslidndische
Sozialversicherungstrager abzufiihren, hat der Arbeitgeberbeider Berechnung der
Vorsorgepauschaleeinen Teilbetrag fiir die Rentenversicherung nur zu berticksichtigen, wenn
der abzufiihrende Beitrag -zumindest teilweise - einen Arbeitnehmeranteilenthiltund dem
Grunde nach zu einem Sonderausgabenabzug fithrenkann (§ 10 Absatz 1 Nummer2 Satz 1
Buchstabe a EStG). Es ist nicht erforderlich, dass die Bundesrepublik Deutschland iiber das
Gemeinschaftsrechtder Europdischen Union mit dem anderen Staat auf dem Gebiet der
Sozialversicherung verbunden oder dassein Sozialversicherungsabkommen mit dem anderen
Staat geschlossen worden ist. Besteht Sozialversicherungspflicht im Inland und parallelim
Ausland, bleibenim Lohnsteuerabzugsverfahren die Beitragean denauslandischen
Sozialversicherungstrager unberiicksichtigt.

D. Teilbetrag fiir die gesetzliche Krankenversicherung (§ 39b Absatz2 Satz 5 Nummer3
Buchstabe b EStG)

Auf der Grundlagedes steuerlichen Arbeitslohns(siehe Rn. 5 bis 8) wird unabhiangig von der
Berechnungder tatsichlich abzufiihrenden Krankenversicherungsbeitréage typisierend ein
Arbeitnehmeranteil fiir die Krankenversicherung eines pflichtversicherten Arbeitnehmers
berechnet, wenn der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert
oder freiwilligversichert ist (z. B. bei hoher verdienenden Arbeithnehmern und bei Beamten, die
unter Verzicht auf einen Beihilfeanspruch steuerfreie Arbeitgeberleistungennach § 3
Nummer 62 Satz1 EStG erhalten [z. B. als Zuschuss, pauschale Beihilfe oder die Erstattung von
Beitrigenzur Krankenversicherung]). Der typisierte Arbeitnehmeranteil ist auch anzusetzen bei
in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmern, die dieanfallenden
Krankenversicherungsbeitrige in voller Hoheallein tragen miissen (oftmalsz. B. freiwillig
versicherte Beamte, Empfanger von Versorgungsbeziigen). Der entsprechende Teilbetragist
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jedochnur zubertiicksichtigen, wenn der Arbeitnehmer auch tatsiachlich Beitrage zur
inldndischen gesetzlichen Krankenversicherung leistet. Besteht Sozialversicherungspflicht im
Inland und parallel im Ausland, bleibenim Lohnsteuerabzugsverfahren die Beitrige anden
auslandischen Sozialversicherungstrager unberiicksichtigt. Den Arbeitnehmeranteil fiir die
Versicherunginder gesetzlichen Krankenversicherungdarfder Arbeitgeber nur ansetzen, wenn
er (z. B. dasLohnbiiro, die Besoldungsstelle) von einer entsprechenden Versicherung Kenntnis
hat(z. B.bei Zahlung eines steuerfreien Zuschusses oder nach Vorlage eines geeigneten
Nachweisesdurch den Arbeitnehmer).

Beispiel:

Lediglich der Beihilfestelle, nichtjedoch der Besoldungsstelleist bekannt, dass ein Beamter
freiwillig gesetzlich krankenversichertist.

Die Besoldungsstelle berticksichtigtbeim Lohnsteuerabzug keinen Teilbetrag fiir die gesetzliche
Krankenversicherung.

Fir geringfiigig beschiftigte Arbeitnehmer (geringfiigig entlohnte Beschiftigungnach § 8
Absatz 1 Nummer 1 oder § 8a SGB IV sowie kurzfristige Beschédftigungnach § 8 Absatz 1
Nummer 2 SGBIV),beidenendie Lohnsteuer nach denindividuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalen erhoben wird,ist kein Teilbetrag fiir die gesetzliche
Krankenversicherung anzusetzen, wenn kein Arbeitnehmeranteil fiir die Krankenversicherung
zuentrichtenist. Entsprechendesgilt fiir andere Arbeitnehmer, wenn kein Arbeitnehmeranteil
zuentrichtenist; dies ist regelmifig bei Schiilernund Studenten der Fall. Inden entsprechenden
Fillenistin den Lohnsteuerberechnungsprogrammen (siehe z. B. Bekanntmachung desBMF
vom 22. Januar 2025, betreffend den gednderten Programmablaufplan fiir die maschinelle
Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer etc. fiir 2025, BStB11S. 313)
unter dem Eingangsparameter,,PKV“der Wert, 1“einzugeben.

E. Teilbetrag fiir die soziale Pflegeversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz5 Nummer 3
Buchstabe c EStG)

Der Teilbetrag firdie soziale Pflegeversicherung wird bei Arbeitnehmern angesetzt, die inder
inlandischensozialen Pflegeversicherungversichert sind. Der Teilbetragist unter Bertick-
sichtigung des Grundsatzes ,Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“auch dann
anzusetzen, wennder Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert, jedoch privat pflegeversichert
ist. BestehtSozialversicherungspflichtim Inland und parallel im Ausland, bleibenim
Lohnsteuerabzugsverfahren die Beitrigean den auslidndischen Sozialversicherungstrager
unberiicksichtigt.

Landerspezifische Besonderheiten bei den Beitragssitzen sind zuberticksichtigen (hoherer
Arbeitnehmeranteil in Sachsennach § 58 Absatz 3 SGB XI [0, 5 Beitragssatzpunkte]).
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Der Beitragszuschlag fiir Kinderlose (§ 55 Absatz 3 Satz 1 SGB XI; 0,6 Beitragssatzpunkte) sowie
die Beitragsabschligeab dem zweiten bis zum fiinften Kind (§ 55 Absatz 3 Satz 4 SGBXI;
0,25 Beitragssatzpunkte je Kind) sind ebenfalls zu beriicksichtigen.

F. Teilbetrag fiir die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung (§ 39b Absatz 2
Satz 5 Nummer 3 Buchstabed EStG)

Der Teilbetrag fiir die private Basiskranken-und Pflege-Pflichtversicherung wird bei
Arbeitnehmern angesetzt, dienicht in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen
Pflegeversicherungversichert sind (z. B. privat versicherte Beamte, beherrschende
Gesellschafter-Geschaftsfithrerund hoher verdienende Arbeitnehmer).

Der Arbeitgeber beriicksichtigt hier in den Steuerklassen I bis V die ihm als
Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten Beitrige nach § 39 Absatz4 Nummer 4
Buchstabe b EStG, etwaig vervielfiltigt unter sinngemifler Anwendung von § 39b Absatz2
Satz 2 EStG auf einenJahresbetrag, vermindert um die nach § 3 Nummer 62 EStG steuerfreien
Zuschiisse, die unter Beriicksichtigung der als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten
Beitrige nach § 39 Absatz4 Nummer 4 Buchstabe a EStG ermittelt wurden. Der Teilbetrag der
Vorsorgepauschale fiir die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung darf dabei
nicht negativ sein. Zu den weiteren Einzelheiten siehe auch BMF-Schreiben vom 3. Juni 2025
(BStBIIS. 1454) zum Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten
Krankenversicherung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung, der Finanzverwaltung
und den Arbeitgebernim Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens ab 2026.

G. Teilbetrag fiir die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3
Buchstabe e EStG)

Der Teilbetrag fiir die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit wird bei Arbeitnehmern, die inder
Arbeitslosenversicherung (SGB III) versichert sind, in den Steuerklassen I bis V angesetzt,
soweit er zusammen mitden Teilbetragennach den § 39b Absatz 2 Satz5 Nummer 3
Buchstabe b bis d EStG den Betrag von 1900 € nicht iibersteigt.

H. Bescheinigung der Beitrige des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung
und zur sozialen Pflegeversicherung(§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 EStG)

Unter Nummer 25 und 26 der Lohnsteuerbescheinigung (siehe z.B. BMF-Schreiben vom

17. Februar 2025, BStBI I S. 650) sind Beitrige des Arbeitnehmers zur inlindischen gesetzlichen
Krankenversicherung und zur inldndischen sozialen Pflegeversicherung zu bescheinigen.
Beitrigeanausliandische Sozialversicherungstriager sind nicht zu bescheinigen.
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L Bescheinigung der Beitriige des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung (§ 41b

Absatz 1Satz 2 Nummer 14 EStG)

Unter Nummer 27 der Lohnsteuerbescheinigung (siehe z. B. BMF-Schreiben

vom 17. Februar2025, BStBIIS. 650) sind Beitrige des Arbeitnehmerszur
Arbeitslosenversicherung zubescheinigen; dies gilt auch bei Beitragszahlungenan
ausliandische Sozialversicherungstriger.

I Keine Mindestvorsorgepauschale mehr ab 2026

Eine Mindestvorsorgepauschale (§ 39b Absatz2 Satz 5 Nummer 3 dritter TeilsatzEStG a. F.) ist
ab 2026 nicht mehr zuberiicksichtigen, da die Beitridgefiir eine private Krankenversicherung
und eine private Pflege-Pflichtversicherung nunmehr entsprechend der tatsachlichen
Gegebenheitensowie ggf. die Arbeitnehmerbeitrige zur Versicherung gegen Arbeitslosigkeit
in pauschalierter Weise iiber die entsprechenden Teilbetrige der Vorsorgepauschale
beriicksichtigt werden.

K. Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber (§ 42b Absatz 1 Satz3 Nummer 5
und 5asowie § 39b Absatz 2 Satz 12 EStG)

Uber die in § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5und 5a EStG genannten Ausschlusstatbestinde
hinaus ist ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber auch dann ausgeschlossen,
wenn - bezogenauf den Teilbetrag der Vorsorgepauschale fiir die Rentenversicherung, die
gesetzliche Kranken-und soziale Pflegeversicherung oder die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit -innerhalb des Kalenderjahres nicht durchgingig ein einheitlicher Beitragssatz
anzuwenden war. Fiir den permanenten Lohnsteuer-Jahresausgleich (§ 39b Absatz 2 Satz 12
EStG) gilt dies entsprechend.

L. Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer (§ 51 Absatz 4

Nummer 1a EStG)

Aus Vereinfachungsgriinden werden bei der Erstellung der Lohnsteuertabellen -bezogen auf die
Beriicksichtigung der Vorsorgepauschale - der Beitragszuschlag fiir Kinderlose (§ 55 Absatz 3
Satz 1 SGBXI) und die Beitragsabschlige ab dem zweiten bis zum fiinften Kind (§ 55 Absatz 3
Satz 4 SGB XI) nicht berticksichtigt(siehe z.B. Bekanntmachung des BMF vom 22. Januar 2025,
betreffend den gednderten Programmablaufplan fiir die Erstellung von Lohnsteuertabellen fiir
2025, BStBIIS. 313). Die landerspezifische Besonderheit bei der sozialen Pflegeversicherung
(Rn. 18, hoherer Arbeitnehmeranteil in Sachsen [0,5Beitragssatzpunkte]) ist jedoch bei der
Erstellung von Lohnsteuertabellen zu beachten. Es bestehen keine Bedenken,wenndie
Lohnsteuer mittels einer Lohnsteuertabelleberechnet wird, die die Besonderheitnicht
berticksichtigt, wenn der Arbeitnehmer einer entsprechenden Lohnsteuerberechnung nicht
widerspricht.

Bei geringfligig beschiftigten Arbeitnehmern (geringfiigig entlohnte Beschiftigungnach § 8
Absatz 1 Nummer 1 oder § 8a SGB IV sowie versicherungsfreie kurzfristige Beschiftigung nach
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§ 8 Absatz 1 Nummer 2 SGBIV), bei denen die Lohnsteuer nach denindividuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalen erhoben wird und der Arbeitnehmer keinen eigenen Beitrag zur
Rentenversicherung und Kranken-/Pflegeversicherung zahlt, ist die Lohnsteuer mit der
~Besonderen Lohnsteuertabelle“zuberechnen (siehez. B. Bekanntmachung desBMFvom

22. Januar 2025,a.a.0.).

M. Pauschalierung der Lohnsteuer inbesonderen Fillen (§ 40 Absatz 1 EStG)

Beider Berechnungdes durchschnittlichen Steuersatzeskannnach R 40.1Absatz 3 Satz 2 LStR
aus Vereinfachungsgriinden davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Arbeitnehmerin
allenZweigen der Sozialversicherung versichert sind und keinen Beitragszuschlag fiir Kinderlose
(§ 55 Absatz 3 Satz 1 SGB XI)leisten sowie keine Beitragsabschlige fiir Kinder ab dem zweiten
bis zum fiinften Kind (§ 55 Absatz 3 Satz 4 SGBXI) zu beriicksichtigen sind. Die individuellen
Verhiltnisseaufgrund des Faktorverfahrensnach § 39f EStG bleiben unberiicksichtigt.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.



	Betreff: Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026 (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG)
	A. Allgemeines
	B. Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG)
	C. Teilbetrag für die Rentenversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3  Buchstabe a EStG)
	D. Teilbetrag für die gesetzliche Krankenversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b EStG)
	E. Teilbetrag für die soziale Pflegeversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe c EStG)
	F. Teilbetrag für die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG)
	G. Teilbetrag für die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe e EStG)
	H. Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 EStG)
	I. Bescheinigung der Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 EStG)
	J. Keine Mindestvorsorgepauschale mehr ab 2026
	K. Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber (§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und 5a sowie § 39b Absatz 2 Satz 12 EStG)
	L. Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer (§ 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG)
	M. Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen (§ 40 Absatz 1 EStG)



